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Redaktions-Annahmeschluss
bei der VG Baunach ist Dienstag, 12.00 Uhr. 
Annahmeschlussänderungen werden bekannt gegeben.
Später eingehende Texte können nicht mehr berücksich-
tigt werden.

INFORMATIONEN FÜR DEN 
PUBLIKUMSVERKEHR
Für alle Bereiche der Verwaltung sind Terminvereinbarun-
gen notwendig!

Vereinbaren Sie vorab einen Termin telefo-
nisch bei Ihrem Sachbearbeiter!

Verhaltensregeln

- Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz!
- Zutritt nur für Einzelpersonen!

- Halten Sie mind. 1,5 m Abstand!
- Folgen Sie den Anweisungen unserer Mitar-
beiter!

Einwohnermeldeamt nicht besetzt
Das Einwohnermeldeamt ist am Donnerstag, den 19.11.2020 
nachmittags nicht besetzt.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Bereitschaftsdienst der Ärzte
116117 gebührenfrei OHNE VORWAHL
--

Bereitschaftspraxis Scheßlitz
(neben Kreiskrankenhaus Juraklinik)

Sprechstunden ohne Anmeldung
Feiertag, Wochenende  ................................... 09:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  ............................................ 16:00 - 20:00 Uhr
Vorabend eines Feiertages  ............................ 18:00 - 20:00 Uhr

Notarzt
bei lebensbedrohenden Erkrankungen: Tel 112

Apothekenbereitschaftsdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 8.00 Uhr früh und 
endet am nächsten Tag um dieselbe Zeit.

Do 19.11.2020 Martin-Apotheke, Grüner Markt 21,
Bamberg, Tel. 0951 / 22122
Apotheke am Rathaus Hauptstraße 10,
Burgebrach, Tel. 0951 / 73133

Fr 20.11.2020 Brücken-Apotheke, Heinrichsdamm 6,
Bamberg, Tel. 0951/3020740
Marien-Apotheke, Hauptstr. 10,
96138 Burgebrach, Tel. 09546/309

Sa 21.11.2020 Hofapotheke, Karolinenstr. 20,
Bamberg, Tel. 0951 / 57075
Burg-Apotheke, Oberend 17,
Scheßlitz, Tel. 09542 / 8035

So 22.11.2020 Marien-Apotheke, Marienplatz,
Bamberg, Tel. 0951 / 981510
Sonnen-Apotheke, Bamberger Str. 23,
Zapfendorf, Tel. 09547 / 208

Mo 23.11.2020 Herzog-Max-Apotheke, Friedrichstr. 6,
Bamberg, Tel. 0951 / 24463
Ellertal-Apotheke, Hauptstr. 3,
Litzendorf, Tel. 09505/1456

Di 24.11.2020 St. Georg-Apotheke, Pödeldorfer Str. 146,
Bamberg, Tel. 0951 / 17471
Aurachtal Apotheke, Bbg. Str. 34,
Stegaurach, Tel. 0951 / 299765

Mi 25.11.2020 Wiesen Apotheke, Ebinger Hauptstr. 25,
Rattelsdorf, Tel. 09547/8733803
Apotheke am Kranen, Obstmarkt 9,
Bamberg, Tel. 0951/7004920

Do 26.11.2020 Apotheke am Cherbonhof,
Gaustadter Hauptstr. 111,
Bamberg, Tel. 0951 / 61323
Wallenstein-Apotheke, Scheßlitzer Str. 17,
Memmelsdorf/Drosendorf, Tel. 09505 / 803931

Fundbüro jetzt auch online
Aktuelle Fundsachen im Bereich der Verwaltungs- 
gemeinschaft Baunach finden Sie auch auf der 
VG-Homepage www.vg-baunach.de veröffentlicht.
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BRK-Blutspendedienst 
Hinweis: Der nächste Blutspendetermin 
ist am / in:

Mittwoch, 25.11.2020, 16:30 Uhr – 20:00 Uhr
BAUNACH

Grund- und Mittelschule, Basteistr. 8-10

Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten !!!
Der Blutspendedienstweist darauf hin!
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspen-
derpass mit. Zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personal-
ausweis, Reisepass oder Führerschein).

Herbst-Problemmüllsammlung  
des Landkreises Bamberg startet
Sammelstellen für „gefährliche Abfälle“ 
in allen Gemeinden
Am Samstag, 19. September 2020 begann im Landkreis Bam-
berg die Sammeltour für „gefährliche Abfälle“. Wie seit vielen 
Jahren üblich steht ein Sammelfahrzeug des vom Landkreis 
beauftragten Entsorgungsdienstleisters in verschiedenen 
Gemeinden zeitweise zur Verfügung, um „gefährliche“ Abfälle 
entgegen zu nehmen, die nicht über die Restmülltonne entsorgt 
werden dürfen.
Das Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass die allge-
mein üblichen Corona-Sicherheitsregeln eingehalten werden 
müssen. Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung wird drin-
gend empfohlen.
Folgende Abfälle können abgegeben werden:

- Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel z. B. 
Herbizide, Fungizide, Insektizide, Ratten- u. Mäusegift

- Lösemittelhaltige Abfälle z. B. Benzin, Lack, Nitrover-
dünner, Fleck- und Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, 
Bremsflüssigkeit, Spiritus, usw.

- Energiesparlampen (jedoch keine Leuchtstoffröhren; diese 
bitte zum Wertstoffhof!)

- Holzschutzmittel
- Batterien aller Art, z. B. Autobatterien, Akkus, Knopfzellen
- Chemikalien z. B. Säuren, Laugen, Salze, Beizen, Chemika-

lien aus dem Hobbybereich (Fotochemie, Chemielaborkäs-
ten, usw.)

- Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel z.B. 
Abfluss- u. WC-Reiniger, Silbertauchbäder, Desinfektions-
mittel, Reinigungsmittel mit Gefahrensymbol, Autopflege-
mittel (Rostumwandler, Entfroster, usw.), nicht vollständig 
entleerte Spraydosen

Gemeinde Reckendorf: www.reckendorf.de
Sprechzeiten Rathaus Reckendorf:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/20307

Gemeinde Lauter: www.gemeinde-lauter.de
Sprechzeiten Rathaus Lauter:
Mi. 18.00 – 20.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/1828

Gemeinde Gerach: www.gerach.de
Sprechzeiten Rathaus Gerach:
Do. 16.00 – 18.00 Uhr u. nach Vereinbarung, Tel. 09544/6357

Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Bamberger Str. 1, 96148 Baunach
Tel. 09544/299-0            Fax: 09544/299-20

E-Mail: poststelle@vg-baunach.de

Internet:  www.vg-baunach.de
Stadt Baunach:  www.stadt-baunach.de

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Baunach:
Mo, Do, Fr 8.00 bis 12.00 Uhr, Di 8.00 bis 15.00 Uhr, Do 14.00 bis 
18.00 Uhr, Mittwoch geschlossen

Telefon: 09544/299 - 0
Verwaltung:  Durchwahl:
Gemeinschaftsvorsitzender 
Herr 1. Bgm. Tobias Roppelt   - 18
buergermeister@stadt-baunach.de

Vorzimmer
Frau Hegenwald (1. OG, Zimmer 18)   - 18
p.hegenwald@vg-baunach.de

Hauptverwaltung
Frau Kuhn (1. OG, Zimmer 15)   - 14
n.kuhn@vg-baunach.de
Frau Bayerlein (1. OG, Zimmer 20)   - 36
e.bayerlein@vg-baunach.de
Frau Rathmann (1. OG, Zimmer 17 a)   - 24
b.rathmann@vg-baunach.de

Personalstelle
Frau Trütschel (1. OG, Zimmer 16)   - 46
s.truetschel@vg-baunach.de

Renten, Sozialangelegenheiten, Standesamt
Frau Saal (1. OG, Zimmer 14)   - 21
a.saal@vg-baunach.de

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Frau Schmitt (1. OG, Zimmer 20)   - 25
h.schmitt@vg-baunach.de

Bauamt
Herr Günthner (1. OG, Zimmer 13)   - 17
c.guenthner@vg-baunach.de
Herr Moritz (1. OG, Zimmer 12)   - 23
j.moritz@vg-baunach.de

Friedhofsangelegenheiten, Bauamt
Frau Thiele (1. OG Zimmer 11)   - 29
a.thiele@vg-baunach.de

Technisches Bauamt
Herr Eichmann (EG, Zimmer 9)   - 49
a.eichmann@vg-baunach.de
Herr Morgenroth (EG, Zimmer 9)   - 12
t.morgenroth@vg-baunach.de

Einwohnermeldeamt
Frau Schöpplein (EG, Zimmer 8)   - 10
r.schoepplein@vg-baunach.de
Frau Gütlein (EG, Zimmer 7)   - 11
h.guetlein@vg-baunach.de
Frau Schley (EG, Zimmer 6)   - 13
a.schley@vg-baunach.de

Amtsblatt, Einwohnermeldeamt
Frau Kaim (EG, Zimmer 7)   - 11
amtsblatt@vg-baunach.de

Kämmerei
Frau Müller (EG, Zimmer 4)   - 16
d.mueller@vg-baunach.de
Herr Schmitt (EG, Zimmer 3)   - 37
a.schmitt@vg-baunach.de

Steuern, Gebühren
Frau Jäger (EG, Zimmer 2)   - 31
s.jaeger@vg-baunach.de

Kasse
Herr Wolfschmidt (EG, Zimmer 2)   - 33
m.wolfschmidt@vg-baunach.de
Frau Trautmann (EG, Zimmer 3)   - 32
a.trautmann@vg-baunach.de
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- Quecksilberhaltige Abfälle, z. B. alte Thermometer, queck-
silberhaltige Schalter

- Feuerlöscher
- Behälter, Flaschen, Tuben, usw., mit den Gefahrstoffsym-

bolen „ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leicht-
entzündlich“, „giftig“ bzw. „sehr giftig“

Nicht angenommen werden dagegen u. a. Altöl (Verbrennungs-
motoren- oder Getriebeöl), Ölfilter, asbesthaltige Abfälle, Altrei-
fen und Druckgasflaschen.
Hinweise zur Sammlung „gefährlicher Abfälle“:

- Wasserlösliche Wandfarben (Dispersionsfarben) enthalten 
keine gefährlichen Stoffe und gehören deshalb nicht zu den 
„gefährlichen Abfällen“. Eimer mit eingetrockneten Wand-
farben oder leere Eimer sind daher von der Annahme aus-
geschlossen. Sind Farben noch flüssig, können maximal 
drei Eimer abgegeben werden. „Pinselreine“ Kunststoffei-
mer können über den gelben Sack entsorgt oder am Wert-
stoffhof abgegeben werden, da es sich um eine Verkaufs-
verpackung handelt. Ein Auswaschen der Eimer ist nicht 
erforderlich! Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte 
man diese vollständig eintrocknen lassen. Die getrockneten 
Farbstücke gehören in die Restmülltonne, Eimer wiederum 
in den gelben Sack/Wertstoffhof.

- Nur „haushaltsübliche Mengen“! Fallen größere Mengen 
„gefährliche Abfälle“ an, beispielsweise aus Haushalts-
auflösungen oder dem gewerblichen Bereich, nehmen Sie 
bitte Kontakt mit der Abfallberatung des Landkreises auf.

- Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl) ist von der 
Annahme ausgeschlossen. Der Handel ist aufgrund des 
Altölgesetzes zur Rücknahme der gekauften Menge ver-
pflichtet.

- Altlacke/-farben (lösemittelhaltig): Dosen und Behälter aus 
Metall mit vollständig eingetrockneten Farben und Lacken 
sind Restabfall, da das schädliche Lösungsmittel bereits 
verdampft ist. Eine Abgabe bei der Problemabfallsamm-
lung ist nicht mehr notwendig. Restentleerte metallische 
Gebinde (z. B. Metalleimer für Dickschichtfarbe, Farbdo-
sen,...) können als Schrott an den Wertstoffhöfen im Land-
kreis abgegeben werden.

- Grundsätzlich sollten „gefährliche Abfälle“ in der Original-
verpackung abgegeben werden, um die Eingruppierung zu 
erleichtern. Die maximale Gebindegröße beträgt 25 Liter. 
Größere Eimer oder Kanister sind, wie in anderen Landkrei-
sen auch, von der Annahme ausgeschlossen.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirt-
schaft unter den Rufnummern 0951/85-706 bzw. 85-708 sehr 
gerne zur Verfügung.
Die Sammlung in der Verwaltungsgemeinschaft Baunach 
findet statt am: Samstag, 21. November 2020

Gerach
(Parkplatz Laimbachtalhalle)

08:30 – 09:30 Uhr

Reckendorf
(Platz am ASV Sportgelände)

09:45 – 10:45 Uhr

Baunach
(Parkplatz hinter dem Friedhof)

11:00 – 12:00 Uhr

Lauter
(Parkplatz beim Friedhof, Lange Straße)

12:15 – 13:00 Uhr

Oberhaid
(Bachstraße, neben Festplatz)

13:15 – 14:15 Uhr

Impressum

Mitteilungsblatt  
Verwaltungsgemeinschaft Baunach
Amtliches Bekanntmachungsorgan  
für die Verwaltungsgemeinschaft Baunach und die 
Mitgliedsgemeinden Stadt Baunach, Reckendorf, Lauter, Gerach

Das Mitteilungsblatt Verwaltungsgemeinschaft Baunach erscheint wöchentlich 
jeweils donnerstags.
–  Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 Peter-Henlein-Straße 1, 91301 Forchheim, Telefon 09191/7232-0
– Verantwortlich für den amtlichen Teil:
 Der Gemeinschaftsvorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Baunach 

Tobias Roppelt, Bamberger Straße 1, 96148 Baunach
 für den sonstigen redaktionellen Inhalt und den Anzeigenteil:
 Christian Zenk in LINUS WITTICH Medien KG.
– Jährlicher Bezugspreis: € 26,90 - nur im Abonnement über den Verlag zu 

beziehen. 
– Im Bedarfsfall Einzelexemplare durch den Verlag zum Preis von € 0,40 zzgl. 

Versandkostenanteil.

Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten die Allgemeinen Ge-
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Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Amtstage des Notars in Ebern
Der nächste Sprechtag des Notars in Ebern findet im Novem-
ber 2020 am Donnerstag, den 26. November 2020, im Rat-
haus der Verwaltungsgemeinschaft Baunach, ab 14.00 Uhr, 
statt. Um telefonische Voranmeldung unter Tel. 09531/713 wird 
gebeten.
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Schwimmhallen-Gebührensatzung – Verwaltungsgemeinschaft Baunach -    

 
Satzung über die Erhebung von Gebühren  

für die Benutzung der Schwimmhalle  
der Verwaltungsgemeinschaft Baunach 

 
Die Verwaltungsgemeinschaft Baunach erlässt aufgrund des 
Art. 2 und 8 Abs. des Kommunalabgabengesetz (KAG) in der 
Fassung vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 286) folgende 
 

Schwimmhallen – Gebührensatzung 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
1) Für die Benutzung der Schwimmhalle der Verwaltungs-

gemeinschaft Baunach und ihrer Einrichtungen werden 
Gebühren nach dieser Satzung erhoben. Gebühren-
schuldner sind die Benutzer der Schwimmhalle. 

2) Bei schulischer Nutzung durch die Grund- und Mittel-
schule Baunach werden keine Gebühren erhoben. 

 
§ 2 

Badezeit 
 
1) Die Badezeit für den einzelnen Badegast ist mit Aus- 

und Ankleiden auf 90 Minuten festgesetzt. 
2) Überschreitet der Badegast die festgesetzte Badedauer 

um mehr als 10 Minuten, so hat er eine Nachgebühr zu 
zahlen. 

3) Das Ende der Badedauer hat der Gast selbst festzustel-
len, wenn Schlüsselausgabe- und -rücknahme durch 
eine automatische Anlage mit Zeitkontrolle erfolgen. Ist 
dies nicht der Fall, wird das Ende der Badedauer von 
der Kasse festgestellt. 

4) Müssen vom Badepersonal Eintrittskarten ausgegeben 
werden, so wird der Beginn der Badezeit auf der Karte 
vermerkt. 

5) Gelöste Mehrfachkarten, die zum Eintritt in die 
Schwimmhalle berechtigen, sind nicht übertragbar. Sie 
werden nicht zurückgenommen. 

 
§ 3 

Eintrittsgebühren und sonstige Entgelte 
 
Für die Benutzung der Schwimmhalle werden folgende Ge-
bühren für 90 Minuten erhoben: 
 
1) Eintrittsgebühren normal: 

a) für Erwachsene 
(Personen ab vollendetem 16. Lebensjahr) 2,50 € 

b) für Kinder und Jugendliche 
vom 6. bis vollendetem 16. Lebensjahr 2,00 € 

c) Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt; sie müssen 
jedoch in Begleitung einer mehr als 18 Jahre alten Auf-
sichtsperson sein. 

 
2) Verbilligte Zehnerkarten: 

a) Zehnerkarte für Erwachsene (siehe Nr. 1 a) 22,50 € 
b) Zehnerkarte für Kinder u.Jugendl. (siehe Nr. 1 b) 18,00 € 

 

3) Verbilligte Familienkarten  
(für die Eltern und deren Kinder): 

a) Familientageskarte 6,00 € 

b) Zehnerfamilienkarte 55,00 € 
 

4) Die Nachgebühr für die Überschreitung der Badezeit 
beträgt eine weitere Eintrittsgebühr für 90 Minuten. 

 

5) Gruppengebühren für 60 Minuten mit Aus- und Anklei-
den: 

a) Kinderschwimmkurse – Vereine  40,00 € 
b) Kinderschwimmkurse – VHS (siehe Nr. 2 b) 18,00 € 
c) Babyschwimmen   35,00 € 
d) Erwachsenenkurse – VHS (siehe Nr. 2 a) 22,50 € 
e) Erwachsenenkurse sonstige Veranstalter 60,00 € 
f) Gewerbliche Tauschschulen  60,00 € 
g) Auswärtige Wasserwacht (siehe Nr. 2 b) 18,00 € 

 
6) Gebühren für Auswärtige Schulen pro Schüler:   1,50 € für 90 

Minuten. 
 
7) Übrige Gebühren: 

a) Verunreinigungsgebühr nach tatsächlichem Aufwand, mindes-
tens 25,00 € 

b) Ersatz für verlorene Garderobenschlüssel 15,00 € 
 

8) Für schwerbehinderte Menschen (GdB 50 und höher) 
wird gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises 
die Gebühr für Kinder und Jugendliche (siehe Nr. 1b bzw. 
2b) erhoben. 

9) Für Inhaber einer Ehrenamtskarte wird gegen Vorlage 
der Ehrenamtskarte und eines amtlichen Ausweisdoku-
mentes keine Eintrittsgebühr erhoben. 

 
§ 4 

Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld 
 
1) Bei den Eintrittsgebühren nach § 3 Nr. 1, 2 und 3 dieser 

Satzung entsteht Gebührenschuld mit dem Durch-
schreiten der Eingangssperre der Schwimmhalle. Die 
Gebührenschuld wird gleichzeitig mit ihrer Entstehung 
fällig. 

2) Die Nachgebühr für die Überschreitung der Badezeit ist 
vor Ablauf der regulären Badezeit zu entrichten. 

3) Die Gebührenschuld für die übrigen Gebühren nach  
§ 3 Nr. 5,6 und 7 dieser Satzung entsteht und wird fällig 
mit ihrer Bekanntgabe an den Gebührenschuldner. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung der Schwimmhalle des 
Schulverbands Baunach vom 25.02.2010 außer Kraft 

 
Baunach, den 09.11.2020 
 
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BAUNACH 
 
 
 
R o p p e l t 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt am 19.11.2020 Nr. 47 

Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Baunach hat in ihrer Sitzung am 09.11.2020 folgende Schwimm-
hallen - Gebührensatzung neu beschlossen. Die Schwimmhallen - Gebührensatzung wird nachstehend in vollem Wortlaut öffent-
lich bekannt gemacht.

gez. Tobias Roppelt
Gemeinschaftsvorsitzender
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Wasserrecht;
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem 
Baugebiet „Nördlich der Sommerleite“ in Dorgendorf 
in den Sendelbach durch die Stadt Baunach
Die Stadt Baunach erhielt mit Bescheid des Landratsamtes 
Bamberg vom 29. März 1999, Az. 52-632/1-Nr. 100/98 die was-
serrechtliche Erlaubnis zum Einleiten von Niederschlagswasser 
aus dem Baugebiet „Nördlich der Sommerleite“ in Dorgendorf 
in den Sendelbach. Diese Erlaubnis war befristet erteilt worden 
und mit Ablauf des 30. April 2019.
Da die Gewässerbenutzung weiterhin ausgeübt werden soll 
und das Vorhaben der wasserrechtlichen Erlaubnis gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 8 Abs. 1 WHG bedarf hat Baunach beim 
Landratsamt Bamberg mit Schreiben vom 21. Juli 2020 die 
Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens für das oben 
genannte Vorhaben beantragt.
Da das Vorhaben der öffentlichen Abwasserbeseitigung dient, 
beabsichtigt das Landratsamt Bamberg eine Erlaubnis im 
Sinne der §§ 15 Abs. 1, 10 Abs. 1 WHG für die Dauer von 20 
Jahren zu erteilen.
Die beim Landratsamt Bamberg eingereichten Planunterla-
gen liegen in der Zeit vom 23. November 2020 bis zum 23. 
Dezember 2020 während der Dienststunden zur Einsichtnahme 
bei der Verwaltungsgemeinschaft Baunach aus.
Auf Grund der aktuellen Situation, in der mit verschiedenen 
Maßnahmen versucht wird, die Ausbreitung des Coronavi-
rus (COVID-19) einzudämmen, erfolgt die Einsichtnahme nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung (Herrn Günthner Tel. 
09544/299-17, E-Mail: c.guenthner@vg-baunach.de). Hierzu 
wird auf den Beschluss vom 27.05.2013 (4 BN 28.139) des 
Bundesverwaltungsgerichts verwiesen.
Zudem werden die Planunterlagen zeitgleich mit dem Beginn 
der Planauslegung auch auf den Internetseiten des Landkrei-
ses Bamberg und der Verwaltungsgemeinschaft Baunach 
unter dem Link www.landkreis-bamberg.de/Wasserrecht bzw. 
www.vg-baunach.de veröffentlicht. Ebenso ist dort der Inhalt 
dieser Bekanntmachung wiedergegeben.
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Bamberg, Ludwig-
straße 23, Zimmer H 322, oder bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach Einwendungen gegen den Plan erheben. Mit Ablauf 
der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (Art. 
69 Satz 2 BayWG i. V. m. Art. 73 Abs. 4 Sätze 3 und 4 des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes -BayVwVfG-).
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind Einwendungen oder 
Stellungnahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, ausgeschlossen.
Im Rechtsbehelfsverfahren gegen eine Entscheidung nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 bis 2b des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz findet Art. 73 
Abs. 4 Satz 3 bis 6 BayVwVfG, auch in Fällen seines Abs. 8, keine 
Anwendung (§7 Abs. 4 und 6 Umwelt-Rechtsbehelfgesetz).
Über rechtzeitig erhobene Bedenken und Anregungen findet 
ein Erörterungstermin statt.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten an dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. Wenn mehr als 50 
Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, 
können Personen, die Bedenken erhoben haben, von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benach-
richtigt werden. Ferner kann in diesem Fall die Zustellung 
der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.
Auf Grund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren neuen EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf 
hin, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im o. 
g. Erlaubnisverfahren die erhobenen Einwendungen und darin 
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das 
Erlaubnisverfahren vom Landratsamt erhoben, gespeichert und 
verarbeitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, 
um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. Das 
Landratsamt kann die Daten an dem Vorhabenträger, seinen 
mitarbeitenden Büros sowie beurteilenden Fachbehörden zur 
Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen.

Öffentliche Sitzung des  
Bau- und Umweltausschusses
Am Dienstag, 08.12.2020, um 18.00 Uhr findet eine öffentliche 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates statt.
Anträge, die in dieser Sitzung beraten werden sollen, müssen 
bis Donnerstag, 26.11.2020 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach eingehen.

 

 

Gemeinsam statt Einsam 

  
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

   

Nachbarschaftshilfe 

Unsere Solidarität und Hilfsbereitschaft sind in den 
nächsten Monaten wieder mehr als gewöhnlich 

  gefragt. Insbesondere die ältere Bevölkerung aber    
                       auch Menschen, die aufgrund von Vorerkrankungen zur 
Risikogruppe gehören oder gar Erkrankte sind auf unsere Hilfe und 
Unterstützung angewiesen. 

 
Wir haben wieder einen Nachbarschaftsdienst für Stadt und Stadtteile 
in Form eines Einkaufsdienstes organisiert.  
 
Viele ehrenamtliche Helfer haben ihre Unterstützung zugesagt und die 
ersten Einkäufe wurden bereits getätigt. 
 
Helfer und Hilfsbedürftige können sich melden beim 
 

 
Unsere Bitte an Sie, sollten Sie einen bedürftigen 
Menschen in der Nachbarschaft, im Freundes- 
kreis oder in der Familie haben: 
 
Machen Sie auf diesen Service aufmerksam und 
ermuntern Sie ihn, sich bei uns zu melden. 

Stadtmarketing im Bürgerhaus 
Tel. 09544-9846777 

 
Mo – Do   9 – 11 Uhr 
Di & Do 15 – 18 Uhr 

 

 

Essen to go  
& 

Lieferdienste 
in Baunach   

 

 

 

 

 

 

Aufgrund des momentanen Corona-Lockdown light haben wir 
eine Übersicht erstellt, welche Gaststätten ein Mitnahme-
angebot (Essen-to-go) oder einen Lieferdienst anbieten.  

Diese Angaben sind ohne Gewähr (Stand 02.11.2020) 

Unternehmen Öffnungszeiten Service 
Baunach Imbiss Mo – Sa 11-21 Uhr Zum Abholen / Te.: 98 767 44 

Bike Café Messingschlager Mo – Fr 9 – 14 Uhr Abholen – To go / Tel.: 9444820 

Eiscafé La Spezia Mo – So 11 – 21 Uhr Abholung – To go / Tel.: 9851486 
(bis 15.11., dann Winterpause) 

Gasthof Sippel Do – Sa 17 – 20 Uhr  
 
Mittagstisch Sonntag 
(Vorbestellung bis Freitag) 

Zum Abholen / Tel.: 2488 

Gaststätte Obleyhof Mittagstisch Sonntag 
(Vorbestellung bis 12 Uhr 
am Samstag zuvor) 

Zum Abholen / Tel.: 6729 

Italienisches Restaurant LeNoA Mo - So 17 – 21 Uhr 
Dienstag Ruhetag 

Lieferservice / Tel.: 9866788 

Pizzeria Salento Do – So 17 – 21 Uhr Lieferservice / Tel.:987791 

Restaurant zum Griechen Di – So 17 – 19.30 Uhr Zum Abholen / Tel. 2468 
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Die Bürgermeister der Stadt Baunach und die Geschäftsleiterin 
des Ortskulturringes Frau Reich legten am Kriegerdenkmal des 
Baunacher Friedhofes Kränze nieder.
Im stillen Gedenken wurde den Opfern der Kriege und Gewalt-
herrschaften gedacht.
Auch in allen Stadtteilen wurden Gedenkkränze niedergelegt.

Grüngutdeponie geöffnet!
Die Grüngutdeponie der Stadt Baunach ist zu folgenden Zeiten 
wieder geöffnet:
Montag-Donnerstag  ......................................  09.00 – 16.00 Uhr
Samstag  ........................................................  09.00 – 15.00 Uhr
Bitte auf den nötigen Sicherheitsabstand gegenüber den 
anderen Mitbürgern wegen der Corona-Pandemie achten!

Stadtbücherei Baunach

 
Bio & Fairtrade 

Schokolade für Kinder ohne Kinderarbeit! 
Türchen für Türchen wächst die Freude auf das große Fest. Die 

leckere Bio-Schokolade, die sich dahinter verbirgt, ist ein schönes 
Beispiel für Fairen Handel in aller Welt. Sie enthält nämlich nicht 

nur fair gehandelten Zucker aus Paraguay und Kakao aus São 
Tomé und der Dominikanischen Republik, sondern auch faire 

Milch aus dem Alpenvorland.  
So können Alle fröhliche Weihnachten feiern. 

Wo kaufen? Stadtbücherei Baunach 

Preis?  3,50 € 

Frohe Weihnachten- Feliz Navidad- Merry Christmas 
 

Überkumstraße 17
96148 Baunach
Tel.-Nr. 09544/9846777

Öffnungszeiten:
Dienstag  .......................................... 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  .......................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  .....................................  17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Sonntag  ........................................... 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

gez. Roppelt
Erster Bürgermeister

 Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit recht-
mäßige Verarbeitung auf Grund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c DSGVO, an der darüber 
hinaus ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
f DSGVO besteht. Die Vorhabensträger, ihre Beauftragten und 
die Fachbehörden sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.

Landratsamt Bamberg
gez.
Burger
Reg.-Inspektorin

Vollsperrung der Staatsstraße St2277 
in Appendorf vom 12.10.2020 bis 
einschließlich 27.11.2020
Die Vollsperrung der Staatsstraße St2277 in Appendorf muss 
noch bis spätestens 27. November 2020 aufrechterhalten 
werden.
In der Woche vom 23. November bis zum 27. November müs-
sen noch notwendige Restarbeiten an der Fahrbahndecke 
durchgeführt werden. Im Laufe dieser Woche wird die Straße 
dann wieder für den Verkehr freigegeben.
Während der Sperrung wird Godelhof weiterhin von Baunach 
aus erreichbar sein. Die Verkehrsumleitung erfolgt von Bau-
nach über Dorgendorf, Priegendorf, Rudendorf, Leppelsdorf, 
Deusdorf und Lauter nach Appendorf.
Aktuelle Informationen halten wir auf unserer Homepage www.
vg-baunach.de bereit.
Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen!
Für Rückfragen steht Ihnen unser Bauamt unter folgenden Kon-
taktdaten zur Verfügung:
Christian Günthner
09544/299 - 17
c.guenthner@vg-baunach.de

Volkstrauertag 2020

Auf Grund der geltenden Corona-Beschränkungen konnte die 
Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in diesem Jahr nicht 
in gewohnter Weise stattfinden.
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Herr Prof. Dr. Andreas Dornheim möchte Sie gerne besuchen 
und sich von Ihnen Ihre Erlebnisse berichten lassen. Bitte neh-
men Sie dazu Kontakt mit ihm auf unter 0179 / 756 34 43 oder 
0951 / 208 60 63
Oder Andreas.dornheim@uni-bamberg.de
Selbstverständlich wird Herr Prof. Dr. Dornheim die geltenden 
Pandemie-Regeln beachten. Sollten Sie einen Besuch nicht 
wünschen, kann das Gespräch auch telefonisch erfolgen.
Für eine gelungene Präsentation unserer Gemeinde und eines 
Teils unserer Geschichte sind wir Ihrer Mithilfe angewiesen. 
Dafür danke ich Ihnen schon jetzt.

Bekanntgabe der öffentlichen 
Niederschrift der Gemeinderatssitzung  
am 14.10.2020
Tagesordnung
Öffentlicher Teil

1. Kurzbericht des Bürgermeisters
1.1. Versteigerung des Anwesens Hauptstraße 55, Recken-

dorf
2. Bauhofkooperation, Festlegung Mitglieder Gremium
3. Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer
4. Fortschreibung des Regionalplanes Oberfranken-West; 

Vorranggebiet für Ton „TO 5 Reckendorf“
5. Baunach-Allianz: Aufbau einer regionalen Energiever-

marktung
6. ASV Reckendorf: Erlass der Sportplatzmiete
7. Sonstiges - Anfragen gemäß § 32 GeschO
7.1. Verlegung der Sitzung des Bauausschusses
7.2. Ewige Anbetung am 28.10.2020 in Reckendorf
7.3. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am 09.11.2020
7.4. Allerheiligen 2020
7.5. Feuerwehrkostensatzung der Gemeinde Reckendorf
7.6. Bericht des Planungs- und Umsetzungsausschuss in der 

nächsten Gemeinderatssitzung
7.7. Abrechnung Baugebiet „Am Knock“

Um 18:00 Uhr eröffnete Erster Bürgermeister Manfred Deinlein 
die Sitzung des des Gemeinderates Reckendorf.
Zu der Sitzung wurde form- und fristgerecht mit Schreiben vom 
07.10.2020 geladen. 
Mit der Sitzungsladung und der Tagesordnung bestand Ein-
verständnis. Gegen die Niederschrift der Sondersitzung des 
Gemeinderates Reckendorf und des Gemeinderates Gerach 
vom 17.09.2020 wurden keine Einwendungen erhoben. Diese 
gilt somit als genehmigt und anerkannt.

Öffentlicher Teil
1. Kurzbericht des Bürgermeisters
1.1. Versteigerung des Anwesens Hauptstraße 55, 

Reckendorf

Am 14.10.2020 fand die Zwangsversteigerung des Stolbinger 
Anwesens an der Hauptstraße 55 statt. Den Zuschlag hat die 
Gemeinde Reckendorf bei 140.000 € erhalten. Das mit der Vor-
untersuchung im Rahmen des KDK Modul 3 beauftragte Archi-
tektenteam Conn wurde unterrichtet.

2. Bauhofkooperation,  
Festlegung Mitglieder Gremium

In der Sondersitzung des Gemeinderates Reckendorf und des 
Gemeinderates Gerach am 17.09.2020 wurde ein mögliches 
Konzept einer Bauhofkooperation zwischen den Gemeinden 
vorgestellt.
Zunächst sollen weitere Bauhoftreffen durchgeführt werden, 
um weitere Verbesserungsvorschläge auszutauschen. Die 
Gemeinde Gerach hat bereits drei Personen bekannt, die das 
Konzept weiterentwickeln sollen.
Zunächst wurde im Gemeinderat diskutiert, ob eine doppelte 
Besetzung zum Zwecke der Vertretung sinnvoll wäre. Es wurde 
sich auf eine einfache Besetzung geeinigt.
Beschluss: 12 : 0

 

SCHLOSS 
OPENAIR 
APRIL 2021 
KULTURFRÜHLING IN BAUNACH 

 

16./17. APRIL INES PROCTER – FRANKENS NÄRRISCHSTE PUTZFRAA 
    SO EIN DRAAG 
18. APRIL  SIX PACK – A CAPPELLA COMEDY SHOW 
    GOLDSINGER 
23. APRIL  TOTALES BAMBERGER CABARET 
    GREATEST WITZ – BEVOR WIR´S VERGESSEN 
24. APRIL  BIRGIT SÜß – MUSIKKABARETT 
    PARADIES. UND DAS 
25. APRIL  STEFAN EICHNER 

REINHARD MEY – ABEND 2.0 

TICKETS & INFOS: 09544-9846777 ODER WWW.BUERGERHAUS-BAUNACH.DE 

Präsentiert von: 

Öffentliche Sitzung des  
Bau- und Umweltausschuss entfällt
Die turnusmäßige Bau- und Umweltausschusssitzung Recken-
dorf am 25.11.2020 entfällt ersatzlos.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Am Mittwoch,09.12.2020 um 18.00 Uhr findet eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates Reckendorf statt.
Anträge, die in dieser Sitzung beraten werden sollen, müssen 
bis Donnerstag, 26.11.2020 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Baunach oder im Rathaus in Reckendorf eingehen.

ZEITZEUGEN GESUCHT
2021 erinnert die Bundesrepublik Deutschland an 1700 Jahre 
Jüdisches leben in Deutschland. Auch die Gemeinde Recken-
dorf wird sich an diesem Erinnerungs- und Gedenkjahr betei-
ligen. Vorgesehen ist eine Ausstellung dazu in der Synagoge 
und dazu begleitende Veröffentlichungen und Veranstaltungen.
Die Projektleitung für diese Veranstaltungen hat dankbarer-
weise Herr Prof. Dr. Andreas Dornheim von der Universität 
Bamberg übernommen. Zur Vorbereitung des Projektes suchen 
wir nach Zeitzeugen, die bereit sind, ihm von ihren Erfahrungen 
mit jüdischen Mitbürgern, von ihrem Leben und Gebräuchen 
und von dem Zusammenleben in Reckendorf zu berichten.
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Die Mitglieder des Gemeinderates haben folgenden Sachver-
halt mit der Sitzungsladung erhalten:
„Mit Beschluss vom 14. Mai 2019 hatte der Gemeinderat die 
Änderung des Regionalplanes Oberfranken-West für den 
Bereich zwischen dem bestehenden Gewerbegebiet Knockä-
cker und der Ziegelei Götz beantragt. Dieser Bereich ist im 
Regionalplan Oberfranken West als Vorrangebiet Tonabbau 
ausgewiesen. Überlegung wäre, in diesem Bereich die Mög-
lichkeit eines Gewerbegebietes zu schaffen.
Die Regierung von Oberfranken als höhere Landesplanungs-
behörde führt nun für den regionalen Planungsverband Ober-
franken-West ein Beteiligungsverfahren durch, bei dem auch 
die Gemeinde Reckendorf zur Stellungnahme bis zum 06. 
November 2020 aufgefordert wird.
Da die geplante Änderung des Regionalplanes dem Antrag der 
Gemeinde entspricht, kann der Planung aus Sicht des Bauam-
tes zugestimmt werden.“
Der Vorsitzende berichtete, dass bereits Anfragen von Gewer-
betreibenden eingegangen sind, aber derzeit keine Flächen 
zur Verfügung stehen. Bei der geplanten Ausweisung des 
Gewerbegebietes ist zu beachten, dass für die Fläche FlNr. 
782 Gemarkung Reckendorf eine rechtswirksame Abbauge-
nehmigung besteht, daher müsste die Fläche für die weiteren 
Planungen herausgenommen werden. Auf Vorschlag der Zie-
gelei Götz könnte das Gewerbegebiet stattdessen nach Wes-
ten erweitert werden.
Nach Rücksprache vom zuständigen Sachbearbeiter bei der 
Regierung von Oberfranken, Herrn Frauenknecht, ist diese 
Änderung aber so erheblich, dass das derzeitige Verfahren 
müsste beendet werden und nochmals neu bei dem Planungs-
verband Oberfranken-West beantragt werden. Bei einer erneu-
ten Antragsstellung ist mit einem Zeitverlust von mindestens 
einem halben Jahr zu rechnen. Es wird empfohlen, das Verfah-
ren fortzuführen. Die verschiedenen Meinungen zu einer neuen 
Antragstellung wurden im Gemeinderat ausgetauscht.
Die Fläche FlNr. 782 kann zwar nicht bebaut werden, könnte 
aber als Parkplatz genutzt werden. Eine Erweiterung des 
Gewerbegebietes könnte bei einer Generalaufbereitung in den 
nächsten Jahren erfolgen. Das Verfahren würde vom Planungs-
verband Oberfranken-West eingeleitet werden. Die Gemeinde 
Reckendorf muss dazu eine Stellungnahme abgeben.
Beschluss: 12 : 0
Der Gemeinderat der Gemeinde Reckendorf stimmt der 
vorgelegten Änderung des Regionalplanes Oberfranken-
West zu. Einwände werden nicht erhoben. Eine Beteili-
gung der Gemeinde Reckendorf im weiteren Verfahren wird 
gewünscht.
Im Hinblick auf die Hinweise der Ziegelei Götz wird festge-
legt, dass auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 782, Gemar-
kung Reckendorf, keine Gewerbegebietsfläche ausgewie-
sen wird.

5. Baunach-Allianz: Aufbau einer regionalen Ener-
gievermarktung

Dieser Tagesordnungspunkt muss auf die nächste Gemein-
deratssitzung im November verschoben werden, da sich Herr 
Zeller-Bosse krankheitsbedingt entschuldigt hat.

6. ASV Reckendorf: Erlass der Sportplatzmiete

Die Mitglieder des Gemeinderates haben den Antrag des ASV 
Reckendorf zum Erlass der Sportplatzmiete für das Jahr 2020 
mit der Sitzungsladung erhalten.
Der Vorsitzende informierte, dass die jährliche Pacht ca. 600 € 
beträgt. In der aktuellen Situation solle man den Antrag wohl-
wollend behandeln.
Beschluss: 12 : 0
Dem ASV Reckendorf wird die Sportplatzpacht für das Jahr 
2020 erlassen.

7. Sonstiges - Anfragen gemäß § 32 GeschO
7.1. Verlegung der Sitzung des Bauausschusses

Die Sitzung des Bauausschusses wurde auf den 21.10.2020 
vorverlegt. Die Ladung wurde bereits an die Ausschussmitglie-
der verschickt. Die Sitzung beginnt mit einer Ortseinsicht, Treff-
punkt ist am Rathaus.

In das Kooperationskonzept mit der Gemeinde Gerach ent-
sendet die Gemeinde Reckendorf Ersten Bürgermeister 
Manfred Deinlein, Zweiten Bürgermeister Jürgen Baum und 
Gemeinderat Erwin Wahl.

3. Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer

Die Mitglieder des Gemeinderates haben folgenden Sachver-
halt mit der Sitzungsladung erhalten:
„Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Sport und Integration vom 28. Juli 2020, Az. 
B4-1536-4-2 wurde eine neue Mustersatzung für die Erhebung 
einer Hundesteuer veröffentlicht. Das Landratsamt Bamberg, 
Kommunalaufsicht, empfiehlt den Kommunen die Hundesteuer-
satzungen entsprechend der Mustersatzung anzupassen.
In der Anlage ist der Entwurf der Satzung beigefügt. Die wich-
tigsten Änderungen wurden in rot dargestellt. Sonstige Unter-
schiede zur bisherigen Satzung der Gemeinde Reckendorf 
bestehen nur in geänderten Formulierungen. In diesem Zusam-
menhang sollten auch die Steuersätze angepasst werden. 
Hier ist das Ziel einen einheitlichen Steuersatz aller Mitglieds-
gemeinden der VG zu haben. Den von der Verwaltung vorge-
schlagenen Steuersätzen haben die Bürgermeister in einer 
gemeinsamen Besprechung einheitlich zugestimmt.
Vorschlag Steuersätze:

für den ersten Hund 40,00 Euro,
für den zweiten Hund 50,00 Euro,
für jeden weiteren Hund 75,00 Euro,
für jeden Kampfhund 600,00 Euro.
Die letzte Erhöhung der Steuersätze der Gemeinde Reckendorf 
erfolgte zum 01.01.2017.“

Im Gemeinderat wurde über die Erhöhung diskutiert.
Beschluss: 9 : 3
Der Gemeinderat Reckendorf beschließt, die von der Ver-
waltung vorgelegte Satzung für die Erhebung der Hunde-
steuer (Hundesteuersatzung – HStS)
Die Steuersätze betragen:

für den ersten Hund 40,00 Euro,
für den zweiten Hund 50,00 Euro,
für jeden weiteren Hund 75,00 Euro,
für jeden Kampfhund 600,00 Euro.
Die Satzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft, sie ist Bestandteil 
dieses Beschlusses. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Satzung auszufertigen und im Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft Baunach amtlich bekannt zu geben.

4. Fortschreibung des Regionalplanes Oberfranken-
West; Vorranggebiet für Ton „TO 5 Reckendorf“
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Sitzung des Gemeinderates -  
geänderter Sitzungsort
Die Sitzung des Gemeinderates am 19. November 2020 findet 
Corona-bedingt nicht im Feuerwehrgerätehaus, sondern im 
Sportheim in Lauter statt. Hier steht mehr Platz für einen ausrei-
chenden Abstand zur Verfügung. Um Beachtung wird gebeten.

gez. Beck
Erster Bürgermeister

Kindergarten Martinsfeier

Trotz der besonderen Umstände hatten die Kinder der Kinder-
tagesstätte Gerach eine gelungene Martinsfeier. Zur Einstim-
mung durften die Kinder der Martinsgeschichte, welche mit 
dem japanischen Erzähltheater gezeigt wurde, lauschen. Als 
danach St. Martin höchstpersönlich vor ihnen stand, staunten 
die Kinder nicht schlecht. Natürlich wurden ihm gleich ganz 
stolz alle eingeübten Lieder vorgesungen und der rote Mantel 
begutachtet.
Das Highlight war der Martinszug durch den verdunkelten Kin-
dergarten. Jedes Kind durfte seine eigene Laterne von zu Hause 
mitnehmen und sich mit dieser den Weg „erleuchten“. Am 
Schluss gab es noch für alle Kinder Kinderpunsch und Kuchen, 
welcher natürlich - ganz im Sinne von St. Martin - geteilt wurde.

Winterdienst
Um den Winterdienst in den kommenden Monaten sicherstel-
len zu können, bitte wir bereits jetzt darum, die Straßen mit den 
Winterdienstfahrzeugen passierbar zu machen. Stellen Sie Ihre 
Fahrzeuge, wenn möglich, auf Ihrem Grundstück ab oder ver-
wenden Sie dafür ausgewiesene Parkflächen. Zugeparkte Stra-
ßen können sonst leider nicht geräumt und gestreut werden.

Plätzchenverkauf in der  
Kita Regenbogen Gerach

Bei den Kindergartenkindern  
der Kita Regenbogen Gerach heißt es 
„Auf die Plätzchen, fertig, los!“

Um die Vorweihnachtszeit noch etwas zu versüßen, backen die 
Kindergartenkinder zusammen mit ihren Eltern leckere Plätzchen.
Diese werden unter Einhaltung der Hygienevorschriften (Hand-
schuhe + Mund-Nasen-Schutz) verpackt und von unserem 
Kita-Personal ab Mo, 30.11.20 - Do, 03.12.20, von 9-14 Uhr am 
Fenster der Kita Gerach verkauft.

7.2. Ewige Anbetung am 28.10.2020 in Reckendorf

Der Vorsitzende gab den Termin der ewigen Anbetung am 
28.10.2020 in Reckendorf bekannt.

7.3. Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am 
09.11.2020

Am 09.11.2020 findet um 18 Uhr die nächste Sitzung der 
Gemeinschaftsversammlung statt.

7.4. Allerheiligen 2020

Der Vorsitzende des Gemeinderates Reckendorf, Alexan-
der Schmitt, erarbeitete ein Hygienekonzept für Allerheiligen. 
Stündlich sollen Gebetsimpulse auf dem Friedhof vorgetragen 
werden. Pro Durchgang sind etwa 10 Minuten eingeplant.
Der Erste Bürgermeister dankt in diesem Zusammenhang dem 
Pfarrgemeinderat Reckendorf und dessen Vorsitzenden, Alex-
ander Schmitt. Die Leistungen des Pfarrgemeinderates in der 
aktuellen Situation sind aller Ehren wert.

7.5. Feuerwehrkostensatzung der Gemeinde Reckendorf

Gemeinderat Demling regte an, die Feuerwehrkostensatzung 
der Gemeinde Reckendorf zu aktualisieren. Die letzte Überar-
beitung fand 2001 statt. Seitdem hat sich die Ausrüstung der 
Feuerwehr stark verändert. Der Vorsitzende wird dies in einer 
Bürgermeisterbesprechung besprechen, da eine Überarbei-
tung eventuell in der VG einheitlich durchgeführt werden kann.

7.6. Bericht des Planungs- und Umsetzungsaus-
schuss in der nächsten Gemeinderatssitzung

Dritter Bürgermeister Blum bittet darum, für die kommende Sit-
zung jeweils einen Tagesordnungspunkt im öffentlichen und im 
nichtöffentlichen Teil für den Planungs- und Umsetzungsaus-
schuss vorzumerken.

7.7. Abrechnung Baugebiet „Am Knock“

Gemeinderat Wahl erkundigte sich nach der Abrechnung des 
Baugebiets „Am Knock“. Der Vorsitzende berichtete, dass der 
zuständige Sachbearbeiter derzeit ausfällt und die Abrechnung 
daher verschoben werden musste, aber alsbald, auf jeden Fall 
noch dieses Jahr erfolgen wird.
Weitere Wortmeldungen lagen nicht vor. Der Vorsitzende been-
dete den öffentlichen Teil um 18:55 Uhr. Ein nichtöffentlicher 
Teil schloss sich an.
14.10.2020
R-GR/11/2020
Gemeinderat Reckendorf
gez. Deinlein
Erster Bürgermeister

Vollsperrung der Staatsstraße St2277 
in Appendorf vom 12.10.2020 bis 
einschließlich 27.11.2020
Die Vollsperrung der Staatsstraße St2277 in Appendorf muss 
noch bis spätestens 27. November 2020 aufrechterhalten 
werden.
In der Woche vom 23. November bis zum 27. November müs-
sen noch notwendige Restarbeiten an der Fahrbahndecke 
durchgeführt werden. Im Laufe dieser Woche wird die Straße 
dann wieder für den Verkehr freigegeben.
Während der Sperrung wird Godelhof weiterhin von Baunach 
aus erreichbar sein. Die Verkehrsumleitung erfolgt von Bau-
nach über Dorgendorf, Priegendorf, Rudendorf, Leppelsdorf, 
Deusdorf und Lauter nach Appendorf.
Aktuelle Informationen halten wir auf unserer Homepage  
www.vg-baunach.de bereit.
Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen!
Für Rückfragen steht Ihnen unser Bauamt unter folgenden Kontakt- 
daten zur Verfügung:
Christian Günthner
09544/299 - 17
c.guenthner@vg-baunach.de
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6 Stadt Baunach; 15. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Baunach; Beteiligung im Verfahren nach § 4 Abs. 
1 BauGB

7 Sonstiges - Anfragen gemäß § 32 GeschO
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Öffnungszeiten Miniwertstoffhof  
in Gerach
während der Wintermonate bis 28.02.2021
Samstag von  ......................................... 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr

gez. Günther
Erster Bürgermeister

Mitteilungen des Landratsamtes 
Bamberg über aktuelle Themen
Die aktuellen Pressemitteilungen des Landkreises Bamberg 
(Landratsamt Bamberg) finden Sie auf der Homepage des 
Landkreises Bamberg: www.landkreis-bamberg.de, Land-
ratsamt, Öffentlichkeitsarbeit, Pressemitteilungen.

Fachstelle für pflegende Angehörige
die Beratungsinstitution der Arbeitsgemeinschaft 
Bamberger Wohlfahrtsverbände
Die Fachstelle für pflegende Angehörige bietet Angehörigen 
ein regelmäßiges kostenloses Gesprächstreffen zum Aus-
tausch über aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste mit anderen, die 
mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.
Wie soll es weitergehen, wie soll ich das schaffen?
Das Kennenlernen neuer Lösungswege im Umgang mit den 
Hilfebedürftigen aber auch Informationen über Hilfsangebote 
ermöglichen die von der Fachstelle koordinierten Treffen der 
Angehörigengruppe. Am 2. Dezember findet das Treffen in der 
„Brauerei Fässla“ um 18 Uhr in der Oberen Königsstr. 19 in 
Bamberg statt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Rückfragen steht Ihnen Andrea Schmitt von der Fachstelle 
für pflegende Angehörige unter Tel. 09 51 / 20 83 501 oder per 
E-Mail info@pflegeberatung-bamberg.de zur Verfügung.
Die Fachstelle freut sich über Ihr Kommen zum nächsten Tref-
fen am 02.12.2020.

Staatlich anerkannte Beratungsstelle  
für Schwangerschaftsfragen beim 
Landratsamt Bamberg
Wir informieren…

- über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und nach 
der Geburt, wie z. B. Elterngeld, Kindergeld, Fragen zum 
Mutterschutz usw.

- über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung 
Hilfe für Mutter und Kind“ (eine Beantragung ist nur vor 
Geburt möglich).

- über Hilfsangebote von anderen Stellen.
und beraten…
- bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und 

Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
- zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen.
- in Krisenzeiten
Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatungs-
stelle unter der Rufnummer 0951/ 85-669 oder per mail unter
schwangerenberatung@lra-ba.bayern.de.

Für nur 3 € pro Päckchen (es darf auch gerne etwas mehr 
gespendet werden), können Sie zuhause leckere Plätzchen 
genießen.
Bitte denken Sie an einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz und 
halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein!
Mit dem Kauf der Plätzchen unterstützen Sie die Kita Gerach, 
denn der gesamte Erlös kommt den Kindern der Kita Regenbo-
gen zugute, die in dieser schwierigen Zeit auf viele Einnahmen 
verzichten muss.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und wünschen eine 
frohe Adventszeit!
Der Elternbeirat und das Kita-Personal der Kita Regenbogen

Volkstrauertag

Aufgrund der Corona Beschränkungen konnte die Gedenkfeier 
zum Volkstrauertag in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden.
Eine kleine Delegation der Reservisten Kameradschaft Gerach 
sowie die Bürgermeister der Gemeinde Gerach legten einen 
Kranz am Kriegerdenkmal nieder und gedachten den Opfern 
der Kriege und Gewaltherrschaften.

Öffentliche Sitzung des  
Gemeinderates Gerach
Am Donnerstag, 26.11.2020, findet abends um 18:30 Uhr in der 
Laimbachtalhalle eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
Gerach statt. Es ergeht herzliche Einladung

Tagesordnung:
1 Kurzbericht des Bürgermeisters
2 Bauanträge und Bauvoranfragen
3 Sanierung Kirchenumfeld
4 Ergebnis der Eltenbeiratswahl Kiga Gerach vom 09.11.2020
5 Stadt Baunach; Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes „Solarpark Breites Feld“ in Priegendorf, 
Beteiligung im Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB
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- Zudem eignet sich das Mischen mit trockenen Gartenabfäl-
len gut, um Feuchtigkeit zu reduzieren.

- Abhilfe gegen das Festfrieren der organischen Abfälle 
schafft ebenfalls das Auslegen der Biotonne mit etwas 
Pappe oder zusammengeknülltem Zeitungspapier.

- Äste und andere Bioabfälle, die sich in der Tonne verkeilen 
könnten, bitte vorher zerkleinern. Außerdem kann das zu 
starke Verdichten von Bioabfällen eine vollständige Leerung 
der Biotonne erschweren. Besondere Vorsicht ist in diesem 
Zusammenhang mit nassem Laub geboten, dass besonders 
leicht in der Biotonne festfriert.

Sitzt der Inhalt der Bio-Tonne am Tag der Entleerung trotz-
dem fest, sollte man versuchen, ihn mit einem Besenstiel oder 
Spaten aufzulockern, damit die Bioabfälle aus der Tonne rut-
schen können. Dies ist nicht Aufgabe der Mitarbeiter des Ent-
sorgers, sondern desjenigen, der die Tonne nutzt. Damit gelten 
im Landkreis Bamberg die gleichen Regelungen wie auch in 
anderen bayerischen Städten und Landkreisen, in denen eine 
Biotonne angeboten wird.
Bei Fragen zur Abfallwirtschaft steht die Abfallberatung des 
Landkreises unter folgenden Telefonnummern gerne zur Verfü-
gung: 0951/85-706 oder 85-708.

In seelsorglichen Notfällen, wie zum Beispiel Sterbefällen, wenden 
Sie sich bitte an folgende Nummer: 09533 - 9827744

Dekan Stefan Gessner neuer Dompfarrer
Würzburg/Zellingen/Mürsbach (POW) Bischof Dr. Franz Jung 
hat Dekan und Pfarrer Albin Krämer (Zellingen) nach Anhö-
rung des Domkapitels zum Domkapitular an der Kathedralkir-
che zu Würzburg ernannt. Weiter ernannte der Bischof Dekan 
und Pfarrer Stefan Gessner (Mürsbach) zum neuen Dompfarrer 
an der Kathedralkirche zu Würzburg mit den Pfarreien Dom, 
Neumünster, Hofkirche und Sankt Peter und Paul in Würzburg. 
Neue Domvikare sind Pfarrer Gerhard Weber und Dekan Peter 
Göttke. Termine für die Einweisung und Aufnahme des neuen 
Domkapitulars, für den Amtsantritt des neuen Dompfarrers und 
für die Einführung der beiden Domvikare werden noch bekannt 
gegeben.
Dekan und Pfarrer Stefan Gessner (48) ist von Bischof Jung 
zum Dompfarrer mit den Pfarreien Dom, Neumünster, Hofkirche 
und Sankt Peter und Paul in Würzburg ernannt worden. Diese 
Pfarreien sind künftig Teil des Sektors Süd-Ost des neuen 
Urbanen Raumes Würzburg. Gessner wurde 1972 in Schwein-
furt geboren und wuchs in Bergrheinfeld auf. Nach dem Abitur, 
das er 1993 in Gaibach ablegte, studierte Gessner in Würzburg 
und Passau Theologie. Bischof Dr. Paul-Werner Scheele weihte 
ihn am 19. Februar 2000 im Würzburger Kiliansdom zum Pries-
ter. Danach war Gessner zunächst Kaplan in Kitzingen-Sankt 
Johannes und Sulzfeld am Main, ehe er im Herbst 2000 als 
Kaplan nach Baunach, Lauter, Mürsbach und Gereuth wech-
selte. 

Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf 
Wunsch anonym erfolgen. Wir unterliegen der Schweigepflicht.
Wir beraten Sie gerne in unserer Beratungsstelle beim 
Landratsamt Bamberg, in Hirschaid und auch außerhalb 
der Öffnungszeiten nach Terminvereinbarung.
Informationen zur Außensprechstunde in Hirschaid:
Sie erreichen uns an jedem ersten Mittwoch im Monat von 
10 Uhr bis 11 Uhr im Familienstützpunkt Hirschaid, Netzwerk 
e.V. für Kinder und Jugendliche Nürnberger Str. 48, 96114 
Hirschaid.
Der nächste Termin ist Mittwoch, der 02.12.2020.
Möglicherweise fällt die Außensprechstunde aufgrund der 
Corona-Lage aus. Bitte informieren Sie sich im Voraus unter der 
oben stehenden Telefonnummer.
An allen anderen Tagen finden Sie uns in der Beratungsstelle 
beim Landratsamt Bamberg.

Vorgehensweise bei positivem Corona-Test
Gesundheitsamt Bamberg wird direkt vom Labor 
informiert
Aufgrund anderslautender Medienberichte möchte das Gesund-
heitsamt Bamberg nochmals auf die bei uns übliche Vorgehens-
weise bei einer positiven Corona-Infektion hinweisen:
Wer von einem Arzt oder in einer Abstrichstelle positiv auf das 
Corona-Virus getestet wurde, wird über das Ergebnis telefo-
nisch vom Arzt, per Mail vom Labor oder durch Abruf in einer 
App informiert.
Dieses positive Ergebnis wird auch automatisch vom Labor 
an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter setzen sich dann aktiv mit dem Infizier-
ten in Verbindung und klären das weitere Vorgehen. Es ist also 
nicht notwendig, dass Betroffene von sich aus Kontakt zum 
Gesundheitsamt suchen.
Weitere Informationen zum Thema gibt es auch im Internet 
unter
https://www.landkreis-bamberg.de/Corona-Virus/.

Umgang mit der Biotonne  
in der kalten Jahreszeit
Bioabfälle können in der Tonne festfrieren
Die Abfallwirtschaft des Landkreises Bamberg macht darauf 
aufmerksam, dass es bei jetzt wieder eisigen Nachtemperatu-
ren besonders wichtig ist, sich um die Biotonne zu kümmern, 
denn bei strengem Frost kann der organische Inhalt festfrieren.
Dies kommt vor allem dann vor, wenn die braune Tonne bereits 
am Vorabend über Nacht zur Leerung bereitgestellt wird. Ist 
der Bioabfall eingefroren, versuchen die Mitarbeiter der Entsor-
gungsfirma mit Hilfe der Fahrzeugschüttung den Inhalt der Bio-
tonne locker zu rütteln.
Manchmal lassen sich die Behälter jedoch trotz erhöhter Bemü-
hungen nicht vollständig leeren, denn die Müllwerker kön-
nen die Gefäße nicht beliebig oft und heftig an der Schüttung 
anschlagen. Gerade bei Minusgraden besteht das Risiko, dass 
die Kunststoffbehälter dadurch Risse bekommen. So kann es 
leider vorkommen, dass nicht vollständig geleerte Behälter 
zurückbleiben müssen.
Damit es nicht so weit kommt, ist es wichtig, die braune Tonne 
während der Frostperiode in einer Garage, einem Schuppen 
oder zumindest an einer windgeschützten Hauswand aufzustel-
len. Wird sie erst am Tag der Leerung an die Straße gestellt, 
ist die Wahrscheinlichkeit des Festfrierens geringer. Allerdings 
besteht nicht bei jedem diese Möglichkeit.
Daher hat die Abfallberatung einige Tipps für den Umgang mit 
der Biotonne in der kalten Jahreszeit:

- Wichtigster Grundsatz: Möglichst wenig Flüssigkeit in die 
Biotonne! Feuchte Bioabfälle (z.B. Kaffeefilter) deshalb in 
der Küche abtropfen und antrocknen lassen.

- Kompostierbare Abfälle nicht lose in die Tonne werfen. Ent-
weder in Zeitungspapier einwickeln oder in Papiertüten sam-
meln, dadurch wird überschüssige Feuchtigkeit gebunden.
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Herzliche Einladung 
 

15 Minuten  
adventlicher Impuls 

im Freien 
 

Donnerstag, 26. November 2020 
und 

Donnerstag, 10. Dezember 2020 

Um 17.30 Uhr 
 

Vor der Pfarrkirche in Baunach 
 

Eigene Sitzgelegenheit kann mitgebracht werden. 

Pfarrbüro Lauter
Gottesdienstbestellungen können zu den Öffnungszeiten in 
Baunach gemeldet werden.

Die Pfarrei Lauter in Zeiten von Corona
Rückblick
Am Samstag, den 7.3.2020, feierten wir zum letzten Mal vor 
dem großen Lockdown Gottesdienst in unserer Pfarrkirche. 
Anschließend wurden die Kirchen für Gottesdienste geschlos-
sen. Der nächste fand weit nach Ostern nach elf Wochen am 
Sonntag, den 24.5.2020, mit umfangreichen Hygieneauflagen 
der Diözese, statt. 
Zu diesem Zeitpunkt äußerte unsere langjähriges Mesnerehe-
paar Erich und Ludwina Karl den Wunsch, aus persönlichen 
Gründen mit dem Mesnerdienst bei den Gottesdiensten zu 
pausieren. Spontan sagte ich die Vertretung für diese Zeit zu. 
Frau Karl kümmert sich aber weiterhin um den Blumenschmuck 
in unserer Kirche und steht mir mit Ratschlägen zur Seite, wofür 
ich ihr sehr dankbar bin. Ich möchte stellvertretend für alle an 
der Stelle den beiden ein herzliches Vergelt’s Gott für ihren 
jahrzehntelangen Dienst sagen und ihnen von hier aus alles 
Gute und viel Gesundheit wünschen!

Momentane Situation
Wir starteten durch die Abstandsregeln mit 12 Plätzen, konnten 
aber bald durch Lockerungen auf 24 und jetzt 36 ausgewiese-
nen Plätzen steigern, die bis jetzt auch immer ausreichten. Den 
geforderten Ordnungsdienst übernehmen Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates, auch hier ein herzliches Dankeschön für euren 
Einsatz!

2002 wurde er Kaplan in Waldfenster, Burkardroth, Stralsbach, 
Premich, Stangenroth sowie Gefäll im Landkreis Bad Kissin-
gen. 2004 wurde Gessner zum Pfarrer und Leiter der Pfarreien-
gemeinschaft Baunach-Lauter-Mürsbach-Gereuth ernannt. Von 
2006 bis 2010 übernahm er auch die Aufgabe des Dekanatsbe-
auftragten für Notfallseelsorge im Dekanat Ebern. 2009 wurde 
er auch Pfarradministrator und 2010 Pfarrer der Pfarrei Recken-
dorf und der Kuratie Gerach. Damit ist Gessner Leiter der Pfar-
reiengemeinschaft „Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und 
Lautergrund, Baunach“, die 2009 errichtet wurde. 2010 wurde 
er auch zum Dekan des neuen Dekanats Haßberge gewählt. 
Als Regionalsprecher der Dekane der Region Schweinfurt ist er 
zudem Mitglied im Priesterrat und im Diözesanpastoralrat. Von 
2011 bis 2012 leitete Gessner zusätzlich als Pfarradministrator 
die Pfarreiengemeinschaft „Am Weinstock Jesu, Zeil am Main“ 
und von 2015 bis 2016 die Pfarreiengemeinschaft „Main – Stei-
gerwald, Eltmann“. Seit 2017 ist er auch Pfarradministrator der 
Pfarreiengemeinschaft „Sankt Kilian und Weggefährten, Pfarr-
weisach“.
Dekan Gessner beendet seinen Dienst am 14. Januar 2021.

Verabschiedung von Pfarrer Gessner
Da ein zentraler Gottesdienst aufgrund der Pandemie nicht 
möglich sein wird, verabschiedet sich Pfarrrer Gessner jeweils 
in den großen Gemeinden beim letzten Gottesdienst, den er in 
den betreffenden Orten feiern wird:
Maroldsweisach: Samstag, 02.01.21, 18.00 Uhr, Vorabend-
messe
Reckenneusig: Sonntag, 03.01.21, 10.30 Uhr
Gerach: Dienstag, 05.01.21, 18.30 Uhr, Vorabendgottesdienst 
zum Dreikönigsfest
Pfarrweisach: Mittwoch, 06.01.21, 08.45 Uhr, Dreikönig
Reckendorf: Mittwoch, 06.01.21, 10.45 Uhr, Dreikönig
Baunach: Samstag, 09.01.21, 18.00 Uhr, Vorabendmesse
Mürsbach: Sonntag, 10.01.21, 08.30 Uhr
Lauter: Sonntag, 10.01.21, 10.30 Uhr
Am Wochenende 16./17.01., also nachdem er die Pfarreien-
gemeinschaften verlassen hat, wird in den Gottesdiensten ein 
Abschiedsbrief verlesen.

Wie geht es in den beiden Pfarreiengemeinschaften Baunach 
und Pfarrweisach weiter?
Bei der Drucklegung der Gottesdienstordnung stand noch 
nicht fest, wer als sogenannter Pfarradministrator die Leitung 
der Pfarreiengemeinschaften bis zu einem Amtsantritt eines 
neuen Pfarrers übernimmt. Der Pfarradministrator wird von der 
Diözese ernannt und leitet vorübergehend die Pfarreienge-
meinschaft. Seine Aufgabe ist es, die Seelsorge in Zusammen-
arbeit mit dem Team sicher zu stellen. Grundsatzentscheidun-
gen dürfen von ihm jedoch nicht vorgenommen werden. Das 
kann erst wieder ein neuer Pfarrer.

Priester Ferdinand Mba wird versetzt
Da mit Pfarrer Gessner der Ausbilder von Priester Ferdinand 
Mba wechselt und ein solcher unbedingt für den Einsatz vorge-
sehen ist, wechselt auch Ferdinand Mba zum Ende des Janu-
ars aus unseren beiden Pfarreiengemeinschaften.

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / 2xSamara.com 

Eine Geburtsanzeige.

Die ganz besondere Art,

Freude zu teilen.

Anzeige online aufgeben 
wittich.de/geburt

Gerne auch telefonisch unter Tel. 09191 7232-0
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Nachrichten Verwaltungsgemeinschaft

AG BauNachhaltigkeit

 

Tipp der Woche - Nachhaltiger leben 

Geschenke verpacken ohne Müll 
Geschenkpapier ist selten umweltfreundlich: Gebleicht, be-
schichtet, bedruckt, mit viel Energieaufwand hergestellt.   
Aber es geht auch umweltfreundlich und kreativ: 
 

Die Verpackung selbst als wiederverwendbares Geschenk: 
Stoffbeutel aus Stoffresten oder gebrauchten Textilien, auch 
Hosenbeinen u.a. nähen. Eigentlich ganz einfach:
https://www.smarticular.net/stoffbeutel-kordelzug-zugbeutel-selber-
naehen-turnbeutel/
Auch Geschenkbänder kann man aus 
Stoffresten herstellen. Bspw. alte T-Shirts 
in zwei bis drei Zentimeter breite Streifen 
schneiden und in die Länge ziehen. Dabei 
rollen sich die Ränder von selbst zu hüb-
schen Bändern ein. 
Geschenktüten aus alten Katalogen, Zeit-
schriften oder Kalendern falten oder in Gläser
https://www.smarticular.net/alternative-geschenkverpackungen-ohne-
plastik-tesa/
https://utopia.de/ratgeber/geschenke-verpacken-tipps/ 

Müll vermeiden – Umwelt schützen - einfach und kreativ! 

 

     Ein Tipp der AG BauNACHhaltigkeit  -  www.BauNAchhaltigkeit.de 

Derzeit sind folgende Regeln zu beachten:

- Es besteht durchgehend Maskenpflicht (außer kurz nach 
dem Kommunionempfang).

- Gemeindegesang ist nur eingeschränkt erlaubt!
- Derzeit ist unsere Pfarrkirche für maximal 36 Personen 

zugelassen. Personen eines Haushalts dürfen zusammen in 
eine Bank und erhöhen diese Höchstzahl.

- Bitte eigenes Gotteslob mitbringen.
- Bitte Mindestabstand von 1,5 m einhalten, außer zu Perso-

nen aus dem eigenen Haushalt.
- Personen mit Erkältungssymptomen, Fieber oder Kontakt zu 

mit Covid-19 infizierten Personen dürfen den Gottesdienst 
leider nicht besuchen.

Bitte warm anziehen
Die Kirche (und die Sakristei) dürfen nicht beheizt werden, da 
durch die warme Luft eventuell vorhandene Viren (Aerosole) 
mehr verteilt werden. Ich bitte also die Kirchgänger darum sich 
entsprechend warm anzuziehen. Übrigens ist wenigstens ein 
positiver Nebeneffekt von dieser Regelung, dass wir enorm 
Stromkosten einsparen können. Die Heizkosten sind schon 
immer ein Riesenbrocken bei den Ausgaben.

Ausblick
Der Pfarrgemeinderat mit seiner Vorsitzenden Helena Weig-
mann hat sich Gedanken über die Gestaltung des Advents, 
der Weihnachtsfeiertage und der Sternsingeraktion gemacht, 
immer im Hinblick darauf, dass die Aktionen durch weitere Ein-
schränkungen eventuell kurzfristig abgesagt werden müssen. 
Lesen Sie dazu weiteres in den nächsten Wochen.
Das Ausüben des Glaubens genießt einen besonderen Verfas-
sungsschutz, so dass derzeit Gottesdienste möglich sind. Wie 
lange dies anhalten wird, hängt von den Infektionszahlen und 
dem Verhalten von jedermann ab. Ich bitte daher um Verständ-
nis und Einhaltung der aktuellen Regeln, damit wir alle gesund 
bleiben!
Eure Kirchenpflegerin
Hildegard Weigmann

Termine Gottesdienste
24.11.2020
09.45 Uhr Rentweinsdorf Open Doors Gottesdienst für ver-

folgte Christen mit Kindergottesdient
18.00 Uhr Rentweinsdorf RockSofa Jugendgottesdienst

 

Ohnmächtig, betroffen, beunruhigt, hilflos, wütend, resignierend .. 

Gefühle die wir alle in den letzten Monaten erleben. Keine oder nur schwierige 

Gottesdienste, Gemeinschaften, Treffen. Vieles mussten und müssen wir entbehren. 

Für verfolgte Christen ist das der Alltag gepaart mit Hunger und der Gefahr des  

Sterbens, der Verfolgung, Vertreibung, Folter und vielem mehr. 

Stellen Sie sich an die Seite dieser Christen, geben Sie ihnen eine Stimme, informieren Sie sich und

 lassen Sie uns gemeinsam die Hände zum Gebet falten. Dazu bietet sich die Gelegenheit am 

 weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen den die Kirchengemeinde Rentweinsdorf am  

 

Viele verfolgte Christen bezeugen, dass unsere Gebete und das Interesse an ihrem Leben für sie  

unendlich wichtig sind. Machen Sie sich auf, wir freuen uns auf jeden Besucher. 

Elke Roppelt im Namen der Kirchengemeinde Rentweinsdorf. 

Nähere Informationen über das christliche Hilfswerk Open Doors( www.opendoors.de) 
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Heuer standen wieder die Neuwahlen zur Abstimmung an, 
dabei gab es folgendes Ergebnis:
1. Vorsitzender – Ekkehard Hojer
2. Vorsitzender – Arno Martin
Schriftführerin – Silvia Röckelein
Kassiererin – Michaela Ditterich
Social-Media-Beauftragte – Karin Eminger
Beisitzer – Thomas Fortmeier, Norbert Schmittbüttner und 
Harald Jagla
Kassenprüfer – Markus Sippel und Michael Schuster
Die neue Vorstandschaft bedankt sich beim ausscheidenden 1. 
Vors. Markus Sippel für die jahrelange Vereinsarbeit und blickt 
positiv auf das Jahr 2021, in dem hoffentlich wieder einige Ver-
anstaltung stattfinden können.
Silvia Röckelein (Schriftführer BWG)

Malwettbewerb
Hallo liebe Kinder,
Für euch hat sich der Nikolaus dieses Jahr wieder etwas 
Besonderes einfallen lassen.
Wer dem Nikolaus ein schönes Bild malt, bekommt ei extra 
Weihnachtsgeschenk. Malt uns ein Bild unter dem Motto: 
„Schneemann mit Schlitten“.
Wenn du zwischen 4 und 12 Jahren bist, kannst du mitmachen. 
Und so geht’s: Nimm die Stifte, male uns ein Bild, wie du dir 
diesen Schneemann vorstellst.
Jetzt nicht vergessen, Deinen Namen, Alter und die Telefonnum-
mer drauf zu schreiben. (Dabei kannst du dir ja helfen lassen)
Dann muss dein Bild bis zum 17. Dezember 2020 im Textilhaus 
Haberhauer abgegeben sein. Dort wird es dann im Schaufens-
ter aufgehängt und der Nikolaus persönlich wird die schönsten 
Bilder aussuchen.
Alle Kinder die mitgemalt haben, können ab Montag den 21. 
Dezember ihr Geschenk im Textilhaus Haberhauer (durchge-
hend von 8-18 Uhr geöffnet) abholen. Die besten Bilder werden 
prämiert.
Viel Spaß beim malen und viel Glück wünscht euch die Bau-
nacher Werbegemeinschaft.

SKK Baunach e.V.
JHV auf unbestimmte Zeit verschoben
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit 
verbundenen Einschränkungen kann unsere Jahreshauptver-
sammlung nicht wie geplant am 29. November 2020 stattfinden 
und wird leider auf unbestimmte Zeit verschoben. Bleibt alle 
gesund.
Informationen rund um den SKK Baunach gibt es auch auf 
unserer Website unter www.skk-baunach.de.

Verein für Obst- und Gartenpflege 
Baunach
Bienenwachstuch selber herstellen
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach informiert.

Vermeidung von Plastik im Haushalt
Plastik und Folien gibt es in Hülle und Fülle in jedem Haushalt. 
Doch muss das so sein und was können wir dagegen tun!
Können wir in unseren Haushalten wirkungsvoll Plastik u. Folien 
vermeiden?
Plastik und Folien belastet unsere Umwelt über einen sehr 
langen Zeitraum als sogenanntes Microplastik. Dies kann zu 
gesundheitlichen Schäden führen. Darum ist es wichtig, wo 
möglich, auf Plastik oder Folie zu verzichten und auf gesündere 
Produkte auszuweichen.
Jeder kann hier mithelfen, um Plastik und Folien bewusst zu 
vermeiden.

Herstellen von Bienenwachstücher
Mit Bienenwachs bestrichene Baumwolltücher sind eine nach-
haltige Alternative zu Frischhaltefolie.
Und das schöne daran ist, man kann sie einfach selbst herstellen.

1. FC Baunach
Fußball
http://www.fc-baunach.de

Neuer Trikotsatz für die 1. Mannschaft 
  

 
 

Die 1. Mannschaft der Fußballer des 1. FC 1911 
Baunach e.V. erhielt von Tobias Kreyer, Agentur für 

Allfinanz Deutsche Vermögensberatung einen neuen 
Trikotsatz. Vielen Dank an Tobias Kreyer für die 

großzügige Spende. 
 

 Foto: Alexander Wild

Baunacher Werbegemeinschaft
Jahreshauptversammlung am 09.10.2020

Vorstandschaft BWG Foto: Tobias Roppelt

Aufgrund der Coronapandemie konnte die diesjährige Jahres-
hauptversammlung für 2019 erst am 09.10.2020 im Gasthaus 
Sippel stattfinden.
Im Jahr 2019 haben einige Aktionen, wie z.B. Ostereiervertei-
lung, Maibauaufstellung mit Spendenübergabe an die Wasser-
wacht Ortsgruppe Baunach, Sommerfest der BWG-Mitglieder 
am Baunacher Felsenkeller, sowie das Highlight des Jahres, 
der Weihnachtsmarkt, stattgefunden, bedauert wurde aller-
dings der Ausfall des Faschingsumzuges.
Für 2020 wurde wieder einiges geplant, es musste jedoch 
wegen der Coronapandemie vieles abgesagt werden, der 
Faschingsumzug fand Anfang des Jahres allerdings noch statt.
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Sozialer Arbeitskreis Reckendorf
„Weihnachtspäckchenaktion“ für 2020 fällt aus
Der Missionsverein Heiligenstadt „Lasst uns gehen e.V.“ berich-
tet: „Aufgrund der aktuellen Lage finden derzeit keine Hilfs-
transporte statt“ d.h. dass unsere Aktion für heuer leider aus-
fallen muss, wer jedoch gerne den Kindern zu Weihnachten 
helfen möchte kann dies mit einer Geldspende tun, Abgabe 
bis 01.12.2020 bei Frau Rosmarie Wahl, 96182 Reckendorf, 
Hauptstraße 35 Tel. 09544-6652, im voraus möchten wir uns 
im Namen des „Sozialen Arbeitskreises Reckendorf“ bei den 
Spenderinnen-und Spendern sehr herzlich bedanken.
gez. Enrico Gruber
Sozialer Arbeitskreis

SPD-OV Reckendorf
Unser neuer Kalender 2021 ist 
da. Erwerben können Sie ihn in 
der Brauereigaststätte Schroll.
Ihr SPD OV Reckendorf
Falko Badura

Herbst-Problemmüllsammlung  
des Landkreises Bamberg startet
Siehe Veröffentlichung unter 
„Amtliche Bekanntmachungen der VG Baunach“

Feuerwehrverein Lauter
Abgesagt: Glühweinparty am 28.11.2020
Die Glühweinparty des Feuerwehrvereins Lauter am 28.11.2020 
wird situationsbedingt abgesagt.
Gez. Die Vorstandschaft

Herbst-Problemmüllsammlung  
des Landkreises Bamberg startet
Siehe Veröffentlichung unter 
„Amtliche Bekanntmachungen der VG Baunach“

VHS Außenstelle Lauter
Info für alle Kursteilnehmer im 2. Semester 2020
In Absprache mit dem Landratsamt hat sich die VHS Bamberg- 
Land ent-schieden, den Kursbetrieb im gesamten Monat 
November komplett aus-zusetzen.
Dies erscheint vor dem Hintergrund des dynamischen Infekti-
onsgeschehens erforderlich. 
Entfallene Termine können – so weit möglich – im Anschluss 
nachgeholt werden. Teilnehmergebühren werden noch nicht 
abgebucht.
Wir hoffen, dass es im Dezember wieder weitergeht und dan-
ken für Ihr Ver-ständnis. Bleiben Sie alle gesund.
Ihre VHS Außenstelle Lauter A. Böllner

Was wird benötigt: Baumwollstoff, Schere, Bienenwachs, Pin-
sel, Einmachglas zum Schmelzen des Wachses, Topf mit Was-
ser und eine Herdplatte, Backpapier, Bügeleisen.
Und so geht es:

> Schneide den Stoff in die gewünschte Größe zu.
> Schneide gleich große Stücke Backpapier zu.
> Reiße das Bienenwachs in kleine Stücke und gib diese in 

das Einmachglas.
> Stelle das Glas in den Topf mit Wasser und schmelze das 

Wachs im heißen Wasserbad.
> Bestreiche die Stoffstücke mit Hilfe des Pinsels mit flüssi-

gem Wachs.
> Lege ein Backpapier auf das bestrichene Stoffstück und 

bügele es mit einem Bügeleisen. Dadurch verteilt sich das 
Wachs gleichmäßig.

> Nimm das Backpapier sofort nach dem Bügeln vom Stoff.
Und fertig ist das Wachstuchs.
Info: Bayerischer Landesverband 
für Gartenbau u. Landespflege e.V.
Bienenwachs kann auch von unseren heimischen Imkern bezo-
gen werden. Einfach mal anfragen.
Mit freundlichen Gartengrüßen
Der Verein für Obst- und Gartenpflege Baunach
Reimund Viering

Herbst-Problemmüllsammlung  
des Landkreises Bamberg startet
siehe Veröffentlichung unter 
„Amtliche Bekanntmachungen der VG Baunach“

 Kleinanzeigen  Kleinanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Baugrundstück gesucht. Junge

Familie sucht Grundstück in Bau-

nach oder Umgebung. Bitte helft

uns unseren Traum vom Eigen-

heim zu verwirklichen. Vielen Dank!

Telefon: 01573/9469479

Suche Babywanne mit Aufsatz für

Badewanne. Tel. 09544/20519 ab

11 Uhr.

anzeigen.wittich.de

  

Neuer Pächter für die Traditionsgaststätte „Zum Felsenkeller“ in Baunach 
gesucht! 

− Verpachtung eines Gastronomiebetriebes mit einer zu verpachtenden 
Fläche von insgesamt rd. 335 m² 

− für den ganzjährigen Betrieb geeignet, da sowohl Innen- als auch 
Außenflächen nutzbar  

− nähere Informationen zur Objektbeschreibung, 
Angebotsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren sowie Vereinbarung 
von Besichtigungsterminen unter www.musikverein-baunach.de 

− für telefonische Auskünfte: Herr Albrecht (Telefon-Nr. 09544/9866210, 
Mobil-Nr. 0170 3509739) 
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FC Bayern München Fan-Club Gerach
Vorweihnachtliche Feier
Hallo liebe Bayern-Fans,
aufgrund der momentanen Situation mit der Corona-Krise müs-
sen wir leider unsere geplante vorweihnachtliche Feier am 
05.12.2020 ausfallen lassen.
Ihre Vorstandschaft vom FC Bayern Fanclub GERACH

VdK-Ortsverband Gerach
Aufgrund der aktuellen Situation, wird dieses Jahr leider keine 
Weihnachtsfeier statt finden.
Eure Vorstandschaft des VdK - Ortsverband Gerach
Bitte bleibt gesund!

Herbst-Problemmüllsammlung  
des Landkreises Bamberg startet
Siehe Veröffentlichung unter 
„Amtliche Bekanntmachungen der VG Baunach“

Haben Sie auch nichts vergessen?

Klopf, klopf, klopf...

Wir sind für Sie da...

Ihr Verkaufsinnendienst 

Violetta Windisch
Tel.: 09191 723256

Fax. 09191 723242 
v.windisch@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de
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Das Brot  
von NEBENAN. 
Das Brot
von NEBENAN.
Ihr nächster Job  
NEBENAN.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –  

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Arbeit, Ausbildungsplatz oder Minijob –  

alles in einem Portal!
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

t

Kostenlose  Jobsuche –  print & digital!

© conontrastwerkkssstsstataatt - sttock.ockk..adadobe.e.coommmm

LINUS WITTICH.
Unser Service auf einen Blick.
Haben Sie Fragen unabhängig von einer Anzeigenschaltung? 
Dann sind unsere weiteren Servicebereiche gerne für Sie da!*

Tel.-Nr. 09191 7232- 
Angelegenheit  Durchwahl

Abonnements  -35 / -17
vertrieb@wittich-forchheim.de

Aufträge/Rechnungen  -13 / -20
anzeigen@wittich-forchheim.de

Mahnungen  -13 / -20
fakturierung@wittich-forchheim.de

Privatanzeigen  -25 / -31 
service@wittich-forchheim.de

Redaktion  -25 / -31 
redaktion@wittich-forchheim.de

Reklamation bzgl. Verteilung

- Blätter A – M  -40 

- Blätter N – Z  -27
reklamation@wittich-forchheim.de

Allgemeine Servicefragen  -0
service@wittich-forchheim.de  

Viele weitere Informationen finden Sie 
auch online unter: www.wittich.de

* Telefonische Geschäftszeiten:  
Mo. - Do. 7.30 – 16.30 Uhr, Fr. 7.30 – 13.30 Uhr

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter je-
dem Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 5,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem 
Auftrag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/un-
ser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN
DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Nachhaltigkeit und Optik
(djd-k). Wer eine Terrasse neu 
anlegen oder sanieren möchte, 
sollte auf hochwertige Dielen 
achten. Sie müssen splitterfrei, 
pflegeleicht und rutschfest 
sein. Gleichzeitig sind Um-
weltverträglichkeit und Nach-
haltigkeit wichtig. Dielen aus 
Holzverbundwerkstoff von 
Naturinform etwa tragen zum 
nachhaltigen Bauen bei, da sie 
hauptsächlich aus dem nach-
wachsenden heimischen Roh-

stoff Holz bestehen und nach 
ihrer Lebenszeit beim Hersteller 
wieder komplett recycelt wer-
den können. Dieses Material 
gibt es in vielen verschiedenen 
Farben und Oberflächen. Eine 
Entscheidungshilfe bietet der 
kostenlose Terrassenplaner auf 
www.naturinform.de/terrassen-
dielen. Dort können Hausbesit-
zer ihren neuen Terrassenbelag 
mit Farbe und Struktur vorpla-
nen.

Meine Identität im Netz
(djd-k). Sich beim Carsharing 
anmelden, online eine Versi-
cherung abschließen oder eine 
Dienstleistung auf der Webseite 
des Bürgeramts beantragen: Für 
die Nutzung all dieser Dien-
ste muss man seine Identität 
nachweisen. Das Problem: Im 
Internet kann man dafür bisher 
nicht einfach seinen Ausweis 
zücken. Es gibt stattdessen viele 
verschiedene Methoden, sich 
für Onlineservices auszuweisen. 
Häufig muss man etwa einem 

Call-Center-Mitarbeiter Gesicht 
und Ausweis umständlich vor 
der Laptop- oder Handykamera 
präsentieren - und das immer 
wieder aufs Neue. Bei einem 
neuartigen Verfahren legen Ver-
braucher einmalig einen On-
lineausweis an, dieser wird in 
einem sicheren Account gespei-
chert und kann von da an bei 
diversen Diensten genutzt wer-
den. Unter www.verimi.de gibt 
es alle weiteren Informationen 
dazu.

 Rätsel Spaß 
Kreuzworträtsel  I  Sudoku

-Anzeige-
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Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

www.glasagentur-treml.de

Markisen - 

Winterpreise
 Terrassendächer

 Kaltwintergärten

 Glas-Duschen

 Pollenschutz

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

www.glasagentur-treml.de

Markisen - 

Winterpreise
 Terrassendächer

 Kaltwintergärten

 Glas-Duschen

 Pollenschutz

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

www.glasagentur-treml.de

Markisen - 

Winterpreise
 Terrassendächer

 Kaltwintergärten

 Glas-Duschen

 Pollenschutz

Terrassendächer

Sommergärten

Ganz-Glas-Duschen

Insektenschutz

• Grünanlagen
• Fensterreinigung
• Reinigung Wintergärten
• Gebäudereinigung
• Treppenhausreinigung

Telefon (09544) 98 47 080 • www.zenk-dienstleistungsservice.de

… denn Dienstleistung ist Vertrauenssache!

Für die wichtigen Dinge im Leben
Sie wollen sich unterwegs rundum sicher fühlen? Dann ist Basler 
All-in perfekt für Sie. Der Kfz-Schutz umfasst alle Leistungen, die für 
Autofahrer wichtig sind. Und weil der beste Schutz immer auch ein 
individueller Schutz ist, können Sie den Tarif zusätzlich nach Ihren 
Wünschen erweitern. Gleich beraten lassen!  

Agentur Matthias Landgraf 
Pfarrer-Adolf-Göbel-Ring 5
96148 Baunach
Tel.: 0 95 44 / 9 84 95 77
Mobil: 01 71 / 4 48 16 07
matthias.landgraf@basler-agentur.de
 

 

Kfz-Versicherung wechseln

nur noch bis 30.11.2020 !

Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Wir bedrucken Textilien 
mit Ihrem Motiv

T-Shirts

09191 72 32 88 www.LW-fl yerdruck.de

Budget Qualität, 1-seitiger/1-farbigerDruck auf weißem T-Shirt inkl. MwSt. & Versand.

Im Digitaldruck ab 1 Stück
z.B. 7,50 € pro T-Shirt 
inklusive Druck bei 5 Stück

Im Siebdruck ab 50 Stück
z.B. 3,50 € pro T-Shirt
inklusive Druck bei 50 Stück

verschiedene Qualitäten         extrem günstige Preise

bedruckt oder bestickt kostenloser Versand

Gesucht. Gefunden. Der Traumjob.
anzeigen.wittich.de


